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RS OGH 1997/2/17 7Bkd4/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1997

Norm

DSt 1990 §33 Abs2

DSt 1990 §77 Abs3

Rechtssatz

Hatte der Disziplinarbeschuldigte anläßlich der vorausgegangenen Verhandlungen zwei weitere Mitglieder des

Disziplinarrates unter Berufung auf die Bestimmung des § 33 Abs 2 DSt abgelehnt, so indiziert der fehlende

Widerspruch in der wegen geänderter Senatszusammensetzung neu durchgeführten Verhandlung zwingend den

stillschweigenden Verzicht auf die ursprüngliche Ablehnung eines weiteren Anwaltsrichters und damit das

Einverständnis mit der aktuellen Senatszusammensetzung.
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